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Urteil bestätigt uneingeschränkte Haftung für Forenbetreiber

Mit einer weiteren höchst umstrittenen Entscheidung der 24. Zivilkammer des Landgerichts
Hamburg endete das Verfahren, das von dem Betreiber des "Supernature"-Forums", Martin
Geuß, angestrebt wurde, um Rechtssicherheit für Forenbetreiber zu erreichen. Nach dem nun
im Volltext vorliegenden Urteil vom 27. April 2007 (Az. 324 O 600/06) haftet der Betreiber eines
Internetforums grundsätzlich und auch ohne Kenntnis für sämtliche dort eingestellte Beiträge.
Dieselbe Kammer des LG Hamburg hatte bereits mit der erstinstanzlichen Entscheidung im
Rahmen des heise-Foren-Urteils für erhebliche Rechtsunsicherheit im Netz gesorgt.

Hintergrund des Verfahrens war eine Abmahnung, die der Forenbetreiber Anfang 2006
hinsichtlich mehrerer Postings auf seinem Board erhalten hatte. Die Abmahnung nahm in ihrem
Text Bezug auf das seinerzeit noch nicht einmal schriftlich begründete und in der Berufung
später stark eingeschränkte "heise-Foren-Urteil" des LG Hamburg. Geuß reagierte auf diese
Abmahnung seinerseits mit einer Gegenabmahnung. Obwohl die Gegenseite daraufhin erklärte,
die Ansprüche nicht weiter zu verfolgen, erhob der Forenbetreiber eine negative
Feststellungsklage mit dem Ziel, "allen Forenbetreibern in Deutschland ein Stück
Rechtssicherheit zu geben". Insbesondere wolle man sich bestätigen lassen, dass "der Heise-
Fall individuell und nicht auf andere Foren übertragbar" sei. Finanziert wurde die Klage durch
eine von Geuß initiierte Spendensammlung.

In der nun vorliegenden Urteilsbegründung hält das Landgericht Hamburg zwar fünf der sechs
durch die Abmahnung angegriffenen Postings hinsichtlich des abmahnenden Unternehmens für
rechtmäßig, darunter auch Äußerungen wie "Penner" und "Betrügerfirma". Für eine Äußerung
stehe der Beklagten jedoch ein Unterlassungsanspruch zu. Der Kläger müsse sich als Störer die
Verbreitung dieser Äußerung zurechnen lassen, denn sie waren über ein von ihm unterhaltenes
Internetforum öffentlich zugänglich gemacht worden.

Für die Störereigenschaft reiche bereits das bloße Verbreiten einer unzulässigen Äußerung aus.
Nicht erforderlich sei, dass der Verbreiter selbst hinter den rechtswidrigen Inhalten stehe oder
sie gar verfasst habe. Auch komme es nicht darauf an, ob es sich dabei um eigene oder fremde
Informationen handele oder ob der Anbieter davon Kenntnis habe. Ausreichend sei bereits, dass
der Betreiber für deren Verbreitung seinen eigenen Internetauftritt zur Verfügung stelle. Eine
Haftung könne nach Auffassung der Richter allenfalls dann ausgeschlossen werden, wenn sich
der Betreiber der Internetseite von der betreffenden Äußerung nicht pauschal, sondern konkret
und ausdrücklich distanziere.
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Im Übrigen ergebe sich eine Haftung bereits daraus, dass es sich bei einem Internetforum
grundsätzlich um ein journalistisch-redaktionell gestaltetes Angebot im Sinne des neu
geschaffenen Paragrafen 54 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV) handele. Danach sind
Nachrichten vom Anbieter vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen
Sorgfalt auf Inhalt, Herkunft und Wahrheit zu prüfen.

Vor der Entscheidung waren Geuß und der ihn vertretende Anwalt heftig dafür kritisiert worden,
den Rechtsstreit ohne Notwendigkeit ausgerechnet in Hamburg anhängig zu machen. Das nun
vorliegende Urteil geht in seiner Begründung sogar noch über die Forderungen hinaus, die die
24. Zivilkammer des LG Hamburg im Falle des heise-Forums erhoben hatte. Bereits diese
Entscheidung war seinerzeit in der juristischen Literatur übereinstimmend als unhaltbar
kritisiert und von der Berufungsinstanz auch wesentlich eingeschränkt worden.

Rechtlich höchst fragwürdig und kaum mit dem Gesetzeswortlaut und den Entscheidungen des
BGH vereinbar ist nach der Einschätzung von Juristen in dem nun vorliegenden Urteil die völlige
Gleichsetzung von eigenen und fremden Inhalten auf Websites. Überaus fragwürdig erscheint
auch die Einordnung von Internetforen als journalistisch-redaktionell gestaltete Angebote im
Sinne des Rundfunkstaatsvertrags.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Ob die Parteien gegen die Entscheidung Rechtsmittel
einlegen, ist noch nicht bekannt. (Joerg Heidrich) / (anw/c't)
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